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PRESSEMITTEILUNG Nr. 60/26 

Luxemburg, den 21. April 2026 

Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-155/24 | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit u. a. 

Schadstoffemissionen von Filterzigaretten: Wird in einer Richtlinie der Union, 

mit der das Ziel des Schutzes der menschlichen Gesundheit verfolgt wird, auf 

internationale Normen verwiesen, müssen diese von Privatpersonen 

eingesehen werden können 

Eine niederländische Stiftung, die Jugendliche vom Rauchen abhalten möchte, ist der Meinung, dass die Filterzigaretten, 

die den Verbrauchern in den Niederlanden angeboten werden, die Emissionshöchstwerte für Teer, Nikotin und 

Kohlenmonoxid nicht einhalten. Diese sind in einer Richtlinie der Union festgelegt, in der auf Messverfahren gemäß 

internationalen Normen (ISO) verwiesen wird, die nicht im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind. In 

seinem Urteil bestätigt der Gerichtshof, dass die Stiftung überprüfen können muss, ob die Zigaretten die 

Emissionshöchstwerte nach den Messverfahren gemäß den ISO-Normen, auf die in der Richtlinie verwiesen wird, einhalten. 

Der Zugang zu den betreffenden ISO-Normen muss frei sein, d. h. allgemein, wirksam, unentgeltlich und 

diskriminierungsfrei. Der Gerichtshof stellt insoweit fest, dass alle Parteien Zugang zur offiziellen authentischen Fassung 

der betreffenden ISO-Normen gehabt haben. Die Stiftung kann sich daher, wenn sie erreichen will, dass Filterzigaretten 

vom Markt genommen werden, nicht auf andere Messverfahren berufen als die, die in den betreffenden ISO-Normen 

vorgeschrieben sind, auch wenn Letztere nicht im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind. 

2018 forderte die niederländische Stichting Rookpreventie Jeugd (Stiftung Rauchprävention Jugend) die Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (Niederländische Behörde für die Sicherheit von Lebensmitteln und Konsumgütern, NVWA) 

auf, dafür zu sorgen, dass Filterzigaretten in den Niederlanden die Emissionshöchstwerte für Teer, Nikotin und 

Kohlenmonoxid einhalten. Diese sind in einer Richtlinie der Union1 festgelegt. 

Da dieser Antrag von der die NVWA abgelehnt wurde, hatten sich am Ende die niederländischen Gerichte mit der Sache zu 

befassen. Die Rechtbank Rotterdam (Bezirksgericht Rotterdam) hatte dem Gerichtshof bereits 2020 Fragen zu bestimmten 

Vorschriften der Richtlinie zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der Gerichtshof hatte darauf mit einem Urteil vom 22. 

Februar 20222 geantwortet. 

Die Rechtbank Rotterdam entschied daraufhin, dass der Stiftung die ISO-Normen, auf die im niederländischen Recht 

verwiesen werde, nicht entgegengehalten werden könnten und dass das in ihnen beschriebene Verfahren zur Messung der 

Emissionen nicht der Richtlinie entspreche. Auch wenn der Unionsgesetzgeber auf dieses Messverfahren verwiesen habe, 

werde dabei nicht hinreichend berücksichtigt, dass der Raucher den Filter der Zigarette bei deren bestimmungsgemäßer 

Verwendung teilweise verschließe. Gegen das Urteil der Rechtbank Rotterdam wurde Berufung eingelegt. Im 

Berufungsverfahren wurden dem Gerichtshof neue Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. Das vorlegende Gericht 

möchte insbesondere wissen, ob ein solches Ergebnis gerechtfertigt ist, wenn eine Privatperson, die überprüft haben will, 

ob die in Verkehr gebrachten Zigaretten die geltenden Normen einhalten, Zugang zu den betreffenden ISO-Normen 

gehabt hat. 

In seinem Urteil bestätigt der Gerichtshof, dass die Stiftung, deren Zweck offenbar auf das mit der Richtlinie verfolgte Ziel 

des Schutzes der menschlichen Gesundheit ausgerichtet ist, überprüfen können muss, ob die Zigaretten, die hergestellt 
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und in Verkehr gebracht werden, die in der Richtlinie festgelegten Emissionshöchstwerte nach den Messverfahren, die 

durch die ISO-Normen vorgeschrieben sind, auf die in der Richtlinie verwiesen wird, einhalten. Nach dem Grundsatz der 

Rechtsstaatlichkeit muss eine solche Privatperson daher freien Zugang zu den betreffenden ISO-Normen haben. 

Der Zugang muss allgemein, wirksam, unentgeltlich und diskriminierungsfrei sein. 

Der Gerichtshof stellt in diesem Zusammenhang klar, dass, wenn der Unionsgesetzgeber Verpflichtungen einführt, die auf 

internationale Normen Bezug nehmen, um die Interessen wie die menschliche Gesundheit zu schützen, die Europäische 

Union die Kosten zu tragen hat, die durch die Durchführung des freien Zugangs zur offiziellen authentischen 

Fassung der betreffenden Normen entstehen. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen diese durch Rechte des 

geistigen Eigentums geschützt sind. 

Der Gerichtshof stellt insoweit fest, dass alle Parteien des Ausgangsverfahrens zu der offiziellen authentischen Fassung der 

ISO-Normen, auf die in der Richtlinie 2014/40 verwiesen wird, Zugang gehabt haben. Unter diesen Umständen kann sich 

die Stiftung nicht auf andere Messverfahren berufen als die, die in den betreffenden ISO-Normen vorgeschrieben sind, 

auch wenn Letztere nicht im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind. 

HINWEIS: Mit einem Vorabentscheidungsersuchen haben die Gerichte der Mitgliedstaaten die Möglichkeit, dem 

Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsstreits, über den sie zu entscheiden haben, Fragen betreffend die Auslegung des 

Unionsrechts oder die Gültigkeit einer Handlung der Union vorzulegen. Der Gerichtshof entscheidet dabei nicht den beim 

nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit. Dieser ist unter Zugrundelegung der Entscheidung des Gerichtshofs vom 

nationalen Gericht zu entscheiden. Die Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere nationale Gerichte, 

wenn diese über vergleichbare Fragen zu befinden haben. 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nicht amtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext und gegebenenfalls die Zusammenfassung des Urteils werden am Tag der Verkündung auf der Curia‑Website 

veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost ✆ +352 4303-3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind abrufbar über „Europe by Satellite“ ✆ +32 2 2964106. 

 

 

 
 
1 Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2001/37/EG. 

2 Urteil vom 22. Februar 2022, C-160/20, Stichting Rookpreventie Jeugd u. a. (vgl. Pressemitteilung Nr. 29/22). 
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